In der letzten Ausgabe der MBZ war eine Information über die Beschlüsse der Delegiertenversammlung der ZÄK Berlin angekündigt worden. Stattdessen erschien ein Artikel des Vorsitzenden des Verwaltungsausschusses, Albert Essink, der vor Wahlkampfpolemik strotzte.

Essink schrieb: Am 21.September hatte die Delegiertenversammlung der ZÄK Berlin eine äußerst wichtige Ent​scheidung für die Zukunft unseres Ver​sorgungswerkes zu treffen. Durch die Klage eines Brandenburger Mitgliedes aus dem Jahr 1992 gegen die Pflichtmitgliedschaft, die wegen eines Formfehlers vom Bundesverfassungsge​richt abgewiesen worden war, wurde of​fensichtlich, dass durch die ungenügenden Mitwirkungsrechte der angeschlossenen Kammern Brandenburg und Bremen die Kollegen an ihrem verfassungsmäßigen Recht auf Mitbestimmung gehindert wur​den, was mit Art. 2 Abs. 1 GG unverein​bar ist. Eine erneute Klage, die diesen As​pekt aufgreifen würde, hätte ein Ausein​anderbrechen unseres Versorgungswerkes und den Verlust der Absicherung der Brandenburger Kollegen zur Folge gehabt, die schwierigen, wenn nicht unlösbaren Probleme der Trennung eines eigentlich für die Ewigkeit verbundenen Mitglieder​bestandes mal ganz außer Acht lassend.

DdH: Halten wir zunächst einmal  fest: Die Klage des Brandenburger Mitgliedes ist 15 Jahre alt. Die Verantwortlichen hatten also mehr als ein Jahrzehnt Zeit, sich um das Problem zu kümmern. Bloße Satzungsänderungen in den betroffenen Kammern hätten genügt. Entweder sahen die Verantwortlichen dafür keine Notwendigkeit oder –sie sind mehr als ein Jahrzehnt lang untätig gewesen. 

Nun leitet der Vorsitzende des Verwaltungsausschusses aus Prognosen, die schon 15 Jahre lang nicht eingetroffen sind (erneute Klage), eine  apokalyptische Vision (Auseinanderbrechen) für das Versorgungswerk her. 

Was denn anderes als die gezielte Verunsicherung der Kollegenschaft soll das Ausmalen äußerst  unwahrscheinlicher Ausstiegs-Szenarien bewirken? 

Eine Klage kann das „Auseinanderbrechen“ des Versorgungswerks nicht bewirken. Nur die beteiligten Kammern können einen Beschluss mit dieser Wirkung herbeiführen. Ein solcher Beschluss steht nicht zu erwarten – erst recht nicht, wenn die Brandenburger Kollegen in einem solchen Fall nach Herrn Essink  ihre Absicherung verlören (was selbstredend barer Unsinn ist).

Essink : Um dieses zu heilen, beauftragte daraufhin die DV am 20.06.2002 einstimmig einen Satzungsausschuss wie auch den Verwaltungsausschuss, sich im Namen der Zahn​ärztekammer Berlin beim Gesetzgeber um​gehend und nachhaltig für die Errichtung einer eigenständigen Körperschaft des öf​fentlichen Rechts mit Übertragung des bis​herigen Versorgungswerkes in die neue Körperschaft einzusetzen.

DdH: Hier verschweigt Herr Essink, dass seinerzeit weder ihm noch den Delegierten die Alternative der Teilrechtsfähigkeit des Versorgungswerks bekannt gewesen ist. 

Essink: Nach Gutachten und Beratung durch namhafte Juristen, deren Hilfe Vor​stand und Verwaltungsausschuss mehr​fach in Anspruch nahmen, wurde der Widerspruch des Berliner Versorgungs​werkes zwischen der de jure „Ein-Landes-Einrichtung" und der de facto „Drei-Länder-Einrichtung" immer deutlicher. Es ging hier um Rechtssi​cherheit, Stabilität und Gleichberechtigung im Versorgungswerk, wovon alle Mitglieder betroffen sind, und damit um ein stabiles Fundament für die Zu​kunft unserer aller Altersversorgung.Entsprechend dem Auftrag der DV, dem

erklärten Willen der Kammern in Brandenburg und Bremen, dem Rat der Juristen und in enger Absprache mit der Senatsaufsicht gelang es, nach vier Jahren zähen Ringens, alle im Abgeordnetenhaus vertretenen Parteien von der Sinnhaftigkeit unserer Vorschläge zu überzeugen

und sie zur Verabschiedung der entsprechenden Gesetzesänderung zu bewegen. In beiden Entwürfen zur Änderung des Berliner Kammergesetzes, die von den Parteien noch eingebracht wurden, war bei allen Unterschieden immer die Möglichkeit für uns enthalten, den„Körperschaftsbeschluss“ zu fassen.

DdH: Die bei (einem!) „namhaften“ Juristen in Auftrag gegebenen Gutachten enthalten nicht mehr als Behauptungen und sich widersprechende Ansichten. 

Der Versuch, den Delegierten unter Verweis auf diese Gutachten zu suggerieren, dass nur in einer Trennung des Versorgungswerkes von der Zahnärztekammer Berlin Rechtssi​cherheit, Stabilität und Gleichberechtigung gewährleistet sei, hatte gerade  deshalb keinen Erfolg. Die maßgebliche Anzahl der Delegierten sah die angesprochenen verfassungsrechtlichen Probleme nämlich schon durch das Berliner Kammergesetz als behoben und ausgeräumt an.

Dort heißt es in § 4b Absatz 4  schließlich nicht umsonst:

(4) Die Kammern können durch Anschlusssatzung, die von der Aufsichtsbehörde zu genehmigen ist, oder durch vom Land Berlin abzuschließenden Vertrag Angehörige anderer Kammern desselben Berufs mit Sitz in der Bundesrepublik Deutschland mit Zustimmung der anderen Kammern in ihre Versorgungseinrichtungen aufnehmen, sich einer anderen Versorgungseinrichtung desselben Berufs mit Sitz in der Bundesrepublik Deutschland anschließen oder zusammen mit anderen Versorgungseinrichtungen desselben Berufs eine gemeinsame unselbständige Versorgungseinrichtung  schaffen. Die Beteiligung aller Mitglieder an den Organen der Versorgungseinrichtung muss entsprechend dem Anteil der Mitglieder der beteiligten Kammerbereiche an de Gesamtmitgliederzahl der Versorgungseinrichtung durch entsprechende Regelungen in der Anschlusssatzung oder in dem Vertrag sichergestellt sein. Der Anteil der Beteiligung ist zu Beginn des Anschlusses und dann jeweils am Anfang der Amtsperiode der Vertreterversammlung festzulegen. Die beteiligten Kammerbereiche müssen durch mindestens ein Mitglied in der Vertreterversammlung vertreten sein. 

DdH: Das Gesetz selbst stellt damit die gleichberechtigte und demokratisch legitimierte Teilhabe der Mitglieder beteiligter Kammern anderer Länder sicher. Damit ist den Bedenken des Bundesverfassungsgerichts völlig ausreichend Rechnung getragen. 

Essink: Die Unterschiede sowie Vor- und Nach​teile zwischen einer bevorstehenden Teilrechtsfähigkeit und einer eigenen Körperschaft wurden allen Delegierten in intensiven Gesprächen mehrfach dar​gelegt, auch schriftlich wurden die De​legierten über diese komplizierte Ma​terie informiert (siehe auch das Rund​schreiben des Versorgungswerkes vom 21.08.2006 an alle Mitglieder).

DdH: Die Informationspolitik des Versorgungswerkes gegenüber seinen Mitgliedern ist mit dem Begriff „unvollständig“ noch sehr rücksichtsvoll beschrieben. Nicht einmal die eigenen Kammerangehörigen wurden rechtzeitig informiert; die Versendung des angeführten Rundschreibens erfolgte während der ferienbedingten Abwesenheit zahlreicher Kolleginnen und Kollegen. Das einfache Versorgungswerksmitglied erfuhr so fast nichts über die geplanten.  fundamentalen  Veränderungen an der Verfassung seiner Altersversorgung.  

Essink: Vermittelt wurde ihnen zudem die Tat​sache, dass alle im Entscheidungspro​zeß beteiligten Parteien des Berliner Ab​geordnetenhauses in der eigenständigen Körperschaft die einzige sichere verfassungsgerichtsfeste Lösung sahen. Mit si​cherer Mehrheit wurde das neue Kammer​gesetz im Abgeordnetenhaus verabschiedet.

DdH: Das ist falsch. Das Berliner Abgeordnetenhaus hat die von Herrn Essink vehement bekämpfte Teilrechtsfähigkeit im Kammergesetz als Regelfall verankert. Die Eigenständigkeit des Versorgungswerks wurde nur als eine eventuelle Option unter sehr erschwerten Bedingungen (Quorum von 4/5 der Delegierten) ermöglicht.

Essink: Auch vor diesem Hintergrund votierten und votieren die Kammern Branden​burg und Bremen für eine eigene Kör​perschaft des gemeinsamen Versor​gungswerkes und machten dies in der Delegiertenversammlung der Zahnärz​tekammer vom 21. September 2006 auch entsprechend deutlich.

DdH: Was die Mitglieder des Versorgungswerkes in Bremen oder Brandenburg denken, kann  auch Herr Essink nicht wissen. Entsprechende Beschlüsse der Delegiertenversammlung Bremen und Brandenburg wurden nie vorgelegt.

Essink: In der sich anschließenden, als „na​mentlich" gewünschten Abstimmung folgten drei Viertel der anwesenden Kollegen unserer Empfehlung. Aber es hat auch gegenstimmen gegeben, die laut Kammersatzung namentlich publik gemacht werden müssen - ein Umstand, der den Delegierten auch ver​deutlich worden war. Die Listen „Frak​tion Gesundheit", „IUZB" und „DAZ" mit den Kollegen Scharf, Schleithoff, Kampmann, Jakobczyk, Bellmann, Cornehlsen, Gneist, Gerlach, Klusmann, Salzmann, votierten geschlossen gegen die Körperschaftsregelung. Sie sprachen sich damit z. T. gegen ihr eigenes Votum vom 20.06.2002 aus. Der Kollege Klutke enthielt sich der Stimme und die Dele​gierten Engeln, Mietke, Verch waren ent​schuldigt nicht anwesend. 

DdH: Weder die Hauptsatzung noch die Geschäftsordnung der Zahnärztekammer enthalten ein Sterbenswörtchen darüber, dass die Namen derjenigen veröffentlicht werden müssen, die nicht für einen Antrag des Vorstands gestimmt haben. Obwohl in der Minderheit, haben die Kollegen Scharf, Schleithoff, Kampmann, Jakobczyk, Bellmann, Cornehlsen, Gneist, Gerlach, Klusmann und Salzmann die Abstimmung gewonnen, und können stolz darauf sein. Herr Essink versucht hier mit unwahren Behauptungen, sie nachträglich anzuschwärzen.

Essink: Der Sachverstand vieler neutraler Experten sowie der Wunsch der Kammern Brandenburg und Bremen nach einer eigenen Körperschaft für alle drei Kammern statt einer Teilrechts​fähigkeit wurde ignoriert. Gründe für eine Ablehnung wur​den nicht protokolliert - einzig der artikulierte Wunsch, noch weiter nachdenken zu wollen, hatte offenbar zu der ableh​nenden Haltung geführt.

Die nach dem Berliner Kammergesetz notwendige 4/5 Stimmen​mehrheit, d. h. 38 von 47 gewählten Delegierten, wurde nicht erreicht. Die Kollegen, die sich dieser entzogen haben, tragen jetzt eine große Verantwortung. Denn mit der nun automatisch in Kraft tretenden Teilrechtsfähigkeit steht das Versorgungswerk nur bedingt auf sichererem Fundament, da hierdurch nicht alle verfassungsrechtlichen Probleme gelöst sind. 

Darüber hinaus ist es ein Affront gegenüber den Mitgliedern aus Brandenburg und Bremen, die sich klar und eindeutig für eine eigenständige Kör​perschaft ausgesprochen haben. Neben den Anmerkungen, noch weiter nachdenken zu wol​len, wurde aber auch deutlich, dass die genannten Kollegen die Berücksichtigung der berechtigten Interessen der Bremer und Brandenburger Kollegen ablehnten. Die potentielle Ge​fahr eines Auseinanderbrechens unseres Versorgungswerkes wurde vermutlich nicht erkannt oder nicht berücksichtigt. 

Was das für unsere Anwartschaften und Dynamisierungsmöglichkeiten bedeuten könnte, mögen Sie sich bitte selbst ausmalen.

DdH: Welches persönliches Interesse Herrn Essink mit seinem sorgenvollen Blick in die finanzielle Zukunft des Versorgungswerks hier verfolgen mag, steht dahin. Erinnert man sich an einen ähnlich engagierten Einsatz des Herrn Essink beim Ausgleich von Anwartschaftsverlusten, welche durch die Fehlspekulationen beim Anlagevermögen des Versorgungswerks verursacht wurden? 

Nachdenklichen Mitgliedern wird die Antwort hierauf nicht schwer fallen.

Essink: Bedauerlich ist, dass einige Delegierte der ZÄK Berlin - und damit die Repräsentanten aller Berliner Zahnärzte - bei außen​stehenden Beobachtern und vor allem geladenen Gästen der Kammer durch unwürdiges, unakademisches Verhalten mehr​fach Kopfschütteln verursacht haben; sie schaden damit auch dem Ruf der Zahnärztekammer Berlin und ihrer Mitglieder.

In der Delegiertenversammlung am 21. September 2006 in Anwesenheit der führenden Repräsentanten der Aufsichtsbe​hörde mussten sich diese Äußerungen anhören wie „Ich werde mit der Aufsicht reden" und „die im Saale anwesenden Vertre​ter der Aufsicht sind parteiisch". Der Vorstand der Zahnärzte​kammer hat diese Anwürfe zurückgewiesen. Mit der Blockade der Schaffung des Versorgungswerkes als eigener Körperschaft haben die Kollegen unsere Alterversor​gung einem hohen Risiko ausgesetzt. 

Nicht wenige Kollegen und Mitglieder der Delegiertenversammlung haben dies noch in der Sitzung als unverantwortlich bezeichnet.

DdH: Wirklich unverantwortlich und darüberhinaus ausgesprochen unkollegial ist es, dass der Vorsitzende des Verwaltungsauschusses Herr Essink das Mitteilungsblatt aller Berliner Zahnärzte in dieser Phase der Kammerwahl zur Selbstdarstellung nutzt und  es nicht einmal für notwendig erachtet, die Vielzahl der von den Befürwortern der „Teilrechtsfähigkeit“ vorgebrachten Argumente, auch nur zu erwähnen. 

